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Einleitung

Ende Oktober 2020 hat die Generalversamm-
lung der EDK das neue Tätigkeitsprogramm 
2021–24 verabschiedet.1 Im Zentrum der Pro-
grammperiode stehen unter anderem Bil-
dungsgerechtigkeit und Qualitätsentwicklung. 
Auch der Bundesrat will sich die nächsten zehn 
Jahre im Rahmen der Agenda 2030 für eine 
nachhaltige Entwicklung der UNO (UN, 2015) 
sowie für einen inklusiven und chancengerech-
ten Zugang zu einer hochwertigen Bildung – 
unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder so-
zialem Status – engagieren.2 

In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren hat 
sich viel getan in der Volksschule. Einen wichti-
gen Entwicklungsschub brachte die Kantonali-

1 ttps://edudoc.ch/record/213096/files/EDK-taetig-

keitsprogramm-2021-2024.pdf
2 http://www.newsd.admin.ch/newsd/message/

attachments/63586.pdf

sierung der Sonderpädagogik im Rahmen 
der Neugestaltung des Finanzausgleichs und 
der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen.3 Seit der Bundesverfassung von 
1874 liegt die Verantwortung für die obliga-
torische Bildung aller Schülerinnen und 
Schüler bei den Kantonen. Zwischen 1960 
und 2008 galten Kinder oder Jugendliche mit 
einer Beeinträchtigung jedoch als minder-
jährige Invalide mit Anspruch auf pädago-
gisch-therapeutische und medizinische Leis-
tungen der Invalidenversicherung und stan-
den somit unter der Obhut des Bundes. Mit 
der NFA im Jahr 2008 wurde diese Ungleich-
behandlung von Lernenden mit einer Beein-
trächtigung beendet. Der Paradigmenwech-
sel von versicherten Invaliden hin zu Lernen-
den mit besonderem Bildungsbedarf hat die 
schulische Integration in den Kantonen be-

3 www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2007/785/de
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Wie gerecht ist die heutige Bildung in der Schweiz?

Zusammenfassung
Ein einheimisches Mädchen ohne Lernschwierigkeiten aus einem Gebirgskanton besucht während der obligatori-
schen Schule häufiger eine Regelklasse als ein Knabe ohne Schweizer Pass und mit besonderem Bildungsbedarf. Der 
vorliegende Artikel beleuchtet die Bildungsgerechtigkeit anhand der aktuellen schweizerischen Bildungsstatistik und 
zeigt Wege zur Förderung der schulischen Inklusion auf. Entsprechende Möglichkeiten sind die Umwandlung von 
Sonderschulen in Kompetenzzentren, die innere Differenzierung und das Universal Design for Learning (UDL).

Résumé
Une élève indigène sans difficulté d’apprentissage d'un canton alpin a plus de chances de fréquenter une classe ordi-
naire de l’école obligatoire qu'un élève sans passeport suisse et ayant des besoins éducatifs particuliers. Cet article exa-
mine l'équité éducative sur la base des statistiques de formation suisses actuelles et met en évidence les moyens de pro-
mouvoir l' inclusion scolaire, tels que la transformation des écoles spécialisées en centres de compétence, la différencia-
tion pédagogique et la conception universelle de l'apprentissage (CUA).
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flügelt, wie es die Statistik der Sonderpäda-
gogik zeigt (vgl. Abb. 1). 

Entwicklung der schulischen 

Integration 

Im Schuljahr 2019/20 ist die Anzahl von Ler-
nenden, die in separativen Settings – Son-
derklassen und Sonderschulklassen – ge-
schult werden, unter die magische Schwelle 
von 30 000 Lernenden gefallen.

Die Integrationsquote, also der Anteil 
Lernender in Regelklassen, ist in den letzten 15 
Jahren von 94,7 auf knapp 97 Prozent gestie-
gen. Diese erfreuliche Entwicklung verlief in 
zwei Phasen (siehe Abb. 1). Ab dem Schuljahr 
2004/05 sank die Anzahl Lernender in separa-
tiven Schulformen während zehn Jahren jähr-
lich um knapp 1900 Einheiten. In dieser Phase 
nahmen die Plätze in separativen Settings um 
knapp 40 Prozent ab. In den letzten fünf Jahren 
stagniert die Zahl jedoch bei 30 000 Einheiten. 

48
74

0

48
59

4

49
11

4

49
92

1

50
43

1

50
34

1

48
68

9

46
32

7

44
49

0

41
62

4

38
78

1

37
13

0

35
81

9

35
16

2

34
11

3

31
62

0

31
11

0

31
44

0

17
04

2

17
09

6

17
31

1

14
28

4

13
60

6

12
46

3

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

0

5000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000
19

99
/0

0

20
00

/0
1

20
01

/0
2

20
02

/0
3

20
03

/0
4

20
04

/0
5

20
05

/0
6

20
06

/0
7

20
07

/0
8

20
08

/0
9

20
09

/1
0

20
10

/1
1

20
11

/1
2

20
12

/1
3

20
13

/1
4

20
14

/1
5

20
15

/1
6

20
16

/1
7

20
17

/1
8

20
18

/1
9

20
19

/2
0

Anzahl Lernende in separativen Settings Sonderschulklasse Sonderklasse Integrationsquote (%)

20
04

 : 
Be

hi
G

20
07

 : 
So

nd
er

pä
da

go
gi

k-
Ko

nk
or

da
t

20
09

 : 
H

ar
m

oS

20
14

 : 
U

N
-B

RK

Abbildung 1: Entwicklung der Integrationsquote zwischen 1999/00 und 2019/20  
(BFS, 2019, 2020, 2021a/b)

Die neue Statistik der Sonderpädagogik (BFS, 
2019) unterteilt ab dem Schuljahr 2017/18 die 
separativen Unterrichtsarten in Sonderklassen 
und Sonderschulklassen. Erstere sind zusam-
men mit den Regelklassen in den Regelschu-
len angesiedelt, während Zweitere sich in Son-
derschulen befinden. Die Sonderklassen wer-
den zusätzlich aufgegliedert in Einführungs-
klassen, Klassen für Fremdsprachige sowie 
Kleinklassen. Die Kennzahlen der neuen Sta-
tistik der Sonderpädagogik beinhalten zusätz-
lich Daten zu den verstärkten Massnahmen4 
und zur Anpassung des Lehrplans, d. h. ange-
passte Lernziele in einem oder zwei Hauptfä-

4  «Verstärkte Massnahme» bedeutet, dass ein be-

sonderer Bildungsbedarf anhand des Standardi-

sierten Abklärungsverfahrens (EDK, 2014) oder ei-

nes ähnlichen Verfahrens (BFS, 2021a) festgestellt 

wurde. Der Begriff des besonderen Bildungsbe-

darfs entspricht der internationalen Definition der 

special educational needs (SEN) (EA, 2018).
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chern – hauptsächlich Schulsprache, Fremd-
sprache, Mathematik und Naturwissenschaf-
ten – oder dann in drei oder mehreren dieser 
Hauptfächer.

Seit dem Schuljahr 2017/18 ist knapp 
die Hälfte der Lernenden mit einer ver-
stärkten Massnahme in eine Regelklasse 
integriert (BFS, 2019, 2020, 2021a). Somit 
liegt die Inklusionsrate knapp unter 50 
Prozent. Die kantonalen Daten zu den ver-
stärkten Massnahmen sind jedoch mit Vor-
sicht zu geniessen, da zwei Kantone – auf-
grund von Abgrenzungsschwierigkeiten 
zwischen einfachen und verstärkten Mass-
nahmen – Extremwerte aufweisen. 

Inter- und intrakantonale 

Unterschiede

Aufgrund der seit 1874 geltenden kantona-
len Bildungshoheit besitzt die Schweiz eine 
grosse Vielfalt an unterschiedlichen Bil-
dungssystemen, die historisch gewachsen 
sind, den lokalen politischen Feinheiten ent-
sprechen und der regionalen Geografie 
Rechnung tragen. 

Die statistischen Vergleiche zwischen 
kantonalen Integrationsquoten (Regelklasse, 
Sonderklasse, Sonderschulklasse) und ausge-
wählten regionalen Indikatoren des BFS 
(2021c) zeigen jedoch keine signifikanten Un-
terschiede zwischen kantonalen sonderpäda-
gogischen Kennzahlen und kantonal relevan-
ten Daten in den Bereichen Hauptsprache, Re-
ligionszugehörigkeit, Arbeitslosenquote, So-
zialhilfequote oder Straftaten. Die einzige 
statisch signifikative Korrelation ergibt sich 
zwischen kantonalen Integrationsquoten und 
unproduktiven Flächen (r= -0.53; p<.01). 
Dies bedeutet, dass Gebirgskantone wie 
Graubünden, Nidwalden, Obwalden, Tessin, 
Uri und Wallis wegen der langen Fahrtwege 
eher auf separative Schulformen verzichten 
und integrative Lösungen vor Ort bevorzugen. 

Die meisten Kantone haben den Anteil an Ler-
nenden in separativen Settings seit dem Schul-
jahr 2004/05 stark reduziert (siehe Abb. 2). Im 
Bereich der separativen Schulformen gibt es 
keine statistisch signifikanten Unterschiede 
zwischen den Kantonen, die dem Sonderpäda-
gogik-Konkordat beigetreten sind und den an-
deren Kantonen. Gleiches gilt für die Unter-
schiede zwischen der lateinischen und der 
deutschsprachigen Schweiz sowie zwischen 
den vier EDK-Regionen. Andere Faktoren schei-
nen hier eine Rolle zu spielen, wie zum Beispiel 
die bisherige kantonale Praxis, die bestehen-
den Angebote oder die Bildungs- und Integra-
tionspolitik. Zusätzlich zu dieser interkantona-
len Varianz treten auch innerhalb der Kantone 
zum Teil erhebliche Unterschiede auf, da die 
Gemeinden und Schulkreise in der Umsetzung 
der kantonalen Richtlinien über einen grossen 
Handlungsspielraum verfügen (BFS, 2021c).

Beeinträchtigung: mit oder ohne?

Unabhängig von dieser interkantonalen Va-
rianz ist nicht davon auszugehen, dass auf ei-
nem so kleinen Territorium im Zentrum Euro-
pas die Inzidenz und die Prävalenz von Beein-
trächtigungen bei Lernenden kantonal variie-
ren. Die grossen kantonalen Unterschiede 
lassen eher vermuten, dass Lernende mit ei-
ner Beeinträchtigung je nach kantonaler Tra-
dition und Praxis der Inklusion eher in einer 
Regelschule oder aber in einer separativen 
Schulform geschult werden. Hier zeigt sich ei-
ne geografische Ungleichbehandlung: Eine 
Schülerin mit einer Trisomie 21 wird unter 
gleichen Voraussetzungen in einem Kanton 
mit einer tiefen Separationsquote wahr-
scheinlich eher in eine Regelklasse integriert 
als in einem Kanton mit einer hohen Ausson-
derungsquote. Im Moment verfügen wir über 
keine statistischen Daten zu den jeweiligen 
Beeinträchtigungen der Lernenden, um diese 
Hypothese zu überprüfen.
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Abbildung 2: Historische Entwicklung der Separationsquote 2004/05 und 2019/20 nach 
Schulkanton (BFS, 2021a, b)
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Die meisten Kantone haben den Anteil an Ler-
nenden in separativen Settings seit dem Schul-
jahr 2004/05 stark reduziert (siehe Abb. 2). Im 
Bereich der separativen Schulformen gibt es 
keine statistisch signifikanten Unterschiede 
zwischen den Kantonen, die dem Sonderpäda-
gogik-Konkordat beigetreten sind und den an-
deren Kantonen. Gleiches gilt für die Unter-
schiede zwischen der lateinischen und der 
deutschsprachigen Schweiz sowie zwischen 
den vier EDK-Regionen. Andere Faktoren schei-
nen hier eine Rolle zu spielen, wie zum Beispiel 
die bisherige kantonale Praxis, die bestehen-
den Angebote oder die Bildungs- und Integra-
tionspolitik. Zusätzlich zu dieser interkantona-
len Varianz treten auch innerhalb der Kantone 
zum Teil erhebliche Unterschiede auf, da die 
Gemeinden und Schulkreise in der Umsetzung 
der kantonalen Richtlinien über einen grossen 
Handlungsspielraum verfügen (BFS, 2021c).

Beeinträchtigung: mit oder ohne?

Unabhängig von dieser interkantonalen Va-
rianz ist nicht davon auszugehen, dass auf ei-
nem so kleinen Territorium im Zentrum Euro-
pas die Inzidenz und die Prävalenz von Beein-
trächtigungen bei Lernenden kantonal variie-
ren. Die grossen kantonalen Unterschiede 
lassen eher vermuten, dass Lernende mit ei-
ner Beeinträchtigung je nach kantonaler Tra-
dition und Praxis der Inklusion eher in einer 
Regelschule oder aber in einer separativen 
Schulform geschult werden. Hier zeigt sich ei-
ne geografische Ungleichbehandlung: Eine 
Schülerin mit einer Trisomie 21 wird unter 
gleichen Voraussetzungen in einem Kanton 
mit einer tiefen Separationsquote wahr-
scheinlich eher in eine Regelklasse integriert 
als in einem Kanton mit einer hohen Ausson-
derungsquote. Im Moment verfügen wir über 
keine statistischen Daten zu den jeweiligen 
Beeinträchtigungen der Lernenden, um diese 
Hypothese zu überprüfen.
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Angebot: mehr oder weniger Plätze?

Aus den Daten des BFS (Abb. 1) lässt sich ab-
lesen, dass seit dem Schuljahr 2017/18 die 
Anzahl der Lernenden in Sonderklassen ab-
nimmt, während die Anzahl der Lernenden in 
Sonderschulklassen stagniert. Die Daten aus 
dem Kanton Waadt der letzten 20 Jahre stüt-
zen diese Vermutung (Abb. 3). Die Anzahl 
Lernender in Sonderklassen sank kontinuier-
lich von 3406 im Schuljahr 1999/2000 auf 
365 im Schuljahr 2019/20 bei steigender An-
zahl Lernender im Kanton. Die Plätze in den 
waadtländischen Sonderschulen veränderten 
sich in diesen 20 Jahren kaum und verblieben 
durchschnittlich über die Jahre hinweg bei 
aufgerundeten 1800 Einheiten. Dies bedeu-
tet, dass Plätze in Sondereinrichtungen wäh-
rend Jahrzehnten besetzt werden, obwohl 
sich die Bedarfslage verändert hat. Im Klar-
text heisst dies, dass Lernende Sonderschul-

klassen aus Angebotsgründen zugewiesen 
werden, obwohl sie die Kompetenzen besit-
zen, dem Lehrplan ohne Anpassung zu fol-
gen. Die neue Längsschnittanalyse des BFS 
(2021d) zu den Übergängen und Verläufen in 
der obligatorischen Schule zeigt, dass «insge-
samt 42 % der Lernenden, die im Lauf der Pri-
marstufe 3–8 in den separativen Unterricht 
gewechselt sind, im Beobachtungszeitraum 
in eine Regelklasse zurückgekehrt» sind (BFS, 
2021d, S. 25). Dieses positive Resultat bezieht 
sich vermutlich auf Schülerinnen und Schüler, 
die eine zeitlich begrenzte Einführungsklasse 
oder eine Klasse für Fremdsprachige besucht 
haben und weniger auf die Reintegration aus 
einer Sonderschulklasse. «In Sonderschulen 
sind solche Wechsel hingegen selten, bezif-
fern lässt sich der Unterschied zum jetzigen 
Zeitpunkt allerdings nicht» (BFS, 2021d, Fuss-
note 11, S. 25).
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Geschlecht: Mädchen oder Knabe?

Die aktuellen Daten zeigen im Vergleich 
zur Geschlechterverteilung in Regelklas-
sen, dass überdurchschnittlich mehr Kna-
ben in Einführungsklassen (+ 21 %), ande-
ren Sonderklassen (+ 24 %) und Sonder-
schulklassen (+ 36 %) sind als Mädchen 
(BFS, 2021a, siehe Abb. 4). Die gleiche 
Feststellung gilt für die verstärkten Mass-
nahmen (+ 31 %) und die angepassten 
Lernziele in ein bis zwei (+ 13 %) oder in 
drei und mehr Hauptfächern (+ 27 %). 
Auch wenn Knaben häufiger von geistiger 
Beeinträchtigung betroffen sind als Mäd-
chen (McKenzie et al., 2016), kann mit die-
sem genetisch bedingten Unterschied 
nicht die ganze Varianz zwischen Mädchen 
und Knaben erklärt werden.

Abbildung 4: Anteil Lernender nach Unterrichtsart, verstärkte Massnahmen, Anpassung des Lehrplans,  
Geschlecht und Nationalitätengruppe (BFS, 2021a)

Nationalitätengruppe: Schweiz oder 

Ausland?

Abbildung 4 zeigt, dass erwartungsgemäss 
mehr Lernende ohne Schweizer Pass Klas-
sen für Fremdsprachige besuchen (+ 249 %). 
Diese Klassen werden auch weniger häufig 
von Lernenden aus anderen Sprachregio-
nen der Schweiz besucht. Gehen wir von ei-
ner gleichen Verteilung der Nationalitäten-
gruppe «Ausland» wie in der Regelklasse 
(26,7 %) aus, dann sind Lernende ohne 
Schweizer Pass, ob Knabe oder Mädchen, 
vergleichsweise wesentlich häufiger in Ein-
führungsklassen (+ 87 %) oder in anderen 
Sonderklassen (+ 102 %). Gleiches gilt für 
verstärkte Massnahmen (+ 38 %) und  
Anpassung von Lernzielen in ein bis zwei  
(+ 80 %) oder mehr Lernzielen (+ 148 %) in 
den Hauptfächern. 
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Kurzzeit- oder Längsschnitt-Problem?

Die Ungleichbehandlung in Bezug auf Ge-
schlecht und Nationalitätengruppe ist nicht 
punktuell an eine Bildungsstufe gebunden, 
sondern potenziert sich von einer Bildungsstu-
fe zur nächsthöheren (vgl. Abb. 5). 

Schlussfolgerungen: Umgang mit 

Vielfalt

Auch wenn wir auf dem richtigen Weg sind, 
lässt die aktuelle Bildungsgerechtigkeit noch 
zu wünschen übrig. Die durchschnittliche Bil-
dungslaufbahn in der obligatorischen Schule 
wird zu sehr von vielfältigen personenunab-
hängigen Faktoren wie Geschlecht, Nationa-
litätengruppe, Beeinträchtigungsart und 
geografischen oder historischen Gegeben-
heiten beeinflusst. 

Früher war die externe Differenzierung 
mit der Zuweisung von Schülerinnen und 
Schülern mit besonderem Bildungsbedarf zu 
separativen Settings die häufigste Antwort 
auf die Vielfalt der Lernenden. Eine Rückkehr 
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Sekundarstufe I 
(H9–11)

Alle Lernenden Schülerin Schüler Schweiz Ausland

Abbildung 5: Separationsquoten nach Bildungsstufe, Geschlecht und Nationalitäten-
gruppe (BFS, 2021a)

aus einer Sonderschule in eine Regelschule 
ist selten. Wenn wir die externe Differenzie-
rung weiter reduzieren wollen, dann muss 
auch auf der Angebotsseite geschraubt wer-
den. Kantone mit tiefen Separationsquoten 
haben ein kleineres Angebot an Plätzen in 
Sonderschulen. Diese Forderung bedeutet 
nicht, dass Sonderschulen schliessen müs-
sen, da einige Lernende dieses Angebot 
brauchen und wünschen. Ausgehend von der 
Feststellung, dass Sonderschulen «wertvolle 
Ressourcen für die Entwicklung integrativer 
Schulen darstellen» (Unesco, 1994, S. 6) wird 
in der Salamanca-Erklärung vorgeschlagen, 
die Sonderschulen in Kompetenzzentren um-
zuwandeln. Die Sonderschulen können so die 
Expertise bündeln und sie den Regelschulen 
zugänglich machen. Dieser komplexe und 
lang andauernde Umbau der Sonderschulen 
braucht aber ein starkes gesellschaftliches 
und politisches Commitment.

Der Umgang mit Heterogenität im Klas-
senzimmer, also die innere Differenzierung, ist 
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zu einem zentralen Motor der Weiterentwick-
lung der schulischen Inklusion geworden. Im 
neuen Reglement über die Anerkennung von 
Lehrdiplomen der EDK (2019) werden die Wei-
chen für eine zukünftige Schule für Alle ge-
stellt. Im Reglement werden zwei wichtige 
Ausbildungsziele erwähnt: Die Lehrpersonen 
sollen befähigt werden, «der Vielfalt und den 
individuellen Voraussetzungen und Bedürfnis-
sen der Schülerinnen und Schüler Rechnung zu 
tragen» (Art. 7. Abs. 2 Lit. a) und «Schülerin-
nen und Schüler mit besonderem Bildungsbe-
darf, die nach dem Grundsatz der integrativen 
Schulung eine Regelklasse besuchen, in ihrem 
Lernen und in ihrer Beteiligung am Schulleben 
zu unterstützen und zu fördern». (Art. 7. Abs. 
3 Lit. b). Innere Differenzierung bedeutet nicht, 
dass jede Schülerin oder jeder Schüler einem 
individuellen Programm folgt. Dank Variatio-
nen der Inhalte, der Darstellungsmodi oder der 
Methoden wird ein breiteres Spektrum der Be-
dürfnisse der Lernenden abgedeckt. 

Das Universal Design for Learning (UDL) 
stärkt die innere Differenzierung und unter-
stützt somit die Bildungsgerechtigkeit, weil 
damit das Bildungssystem für alle Lernenden 
zugänglich gemacht wird. Die Schulen, die 
sich an UDL orientieren, bauen Barrieren ab 
und gestalten die Lernumwelten in für alle zu-
gänglichen Formaten (Meier-Popa & Salamin, 

Verstärkte Massnahmen als
zusätzliche Unterstützung

Nachteilsausgleich Universal Design for Learning

Inequality
Unequal access to
opportunities

Equality
Evenly distributed
tools and assistance

Equity
Custom tools that identify
and address inequality

Justice
Fixing the system to offer equal access
to both tools and opportunities

Abbildung 6: Der Weg zur Bildungsgerechtigkeit (vgl. Silverstein, 1999, S. 92–95)

2020). Es gilt bei der Entwicklung von neuen 
Lehrmitteln die Potenziale des UDL voll auszu-
schöpfen. Neue barrierefrei konzipierte digita-
le Lehrmittel und Lernplattformen helfen da-
bei, der Vielfalt in den heutigen Klassen Rech-
nung zu tragen (Lanners, 2020).
Ziel der Bildung für Alle ist, dass jede und je-
der Lernende mit Gleichaltrigen die gleiche 
Schule besucht, unabhängig von persönli-
chen, strukturellen und gemeinschaftlichen 
Stärken oder Schwächen. Mit diesem einfa-
chen, aber herausfordernden Ziel erfüllen 
wir die Agenden der Kantone, des Bundes 
und der UNO im Bereich der Bildungsge-
rechtigkeit.
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